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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Scheid 

 
Sitzungstermin:  08.11.2017 
Sitzungsbeginn:  19:38 Uhr 
Sitzungsende:  21:45 Uhr 
Ort, Raum:  Scheid, im Gemeindehaus 

 

ANWESENHEIT:  gesetzliche Zahl der Mitglieder: 7 

Vorsitz 

Herr Wilhelm Heinzius Ortsbürgermeister    

Mitglieder 

Herr Reinhold Hahn       

Herr Erich Leisen       

Herr Anton Leuther Beigeordneter    

Herr Eduard Quetsch       

Herr Frank Spoden       

Herr Hubert Spoden 1. Beigeordneter    

Verwaltung 

Herr Richard Ehlen    Schriftführer 

Gäste 

Herr Wolfgang Klein Revierförster zu TOP 03 

 

Fehlende Personen:   
   
 
Die Mitglieder des Ortsgemeinderates waren durch Einladung vom 30.10.2017 auf Mittwoch, 
08.11.2017 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. 
 

Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. 
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße 
Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden. 
 

Der Ortsgemeinderat war - nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
öffentliche Sitzung 

1. Einwohnerfragestunde 

2. Mitteilungen 

3. Forstwirtschaftspläne 2018 und Vollzug des FWPl. 2017 
Vorlage: FB2-1449/2017/12-071 

4. Feststellung Jahresabschluss 2015 der Ortsgemeinde Scheid sowie Erteilung der 
Entlastung gemäß § 114 Gemeindeordnung 
Vorlage: FB1-1713/2017/12-072 

5. Einvernehmen zu Bauanträgen/ Bauvoranfragen gem. § 36 BauGB - Grundstück 
Gemarkung Scheid, Flur 3, Flurstück 25 
Vorlage: FB2-1460/2017/12-073 

6. Antrag auf Änderung der Hinweisbeschilderung für die Siedlungshöfe 
Vorlage: FB2-1466/2017/12-074 

7. Neufassung der Verträge zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von 
Gemeindestraßen, - wegen und -plätzen 
Vorlage: FB4-0190/2017/12-067 

8. Erlass einer neuen Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen 
Vorlage: FB2-1237/2016/12-058 

9. Anfragen, Wünsche 

 
Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht. 
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Protokoll: 
 
TOP 1: Einwohnerfragestunde 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
TOP 2: Mitteilungen 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
TOP 3: Forstwirtschaftspläne 2018 und Vollzug des FWPl. 2017 

Vorlage: FB2-1449/2017/12-071 
 
Sachverhalt: 
Seitens der Forstverwaltung wurde zunächst ein aktueller Überblick über das laufende FWJ 2017 
gegeben. Anschließend stellte Revierleiter Wolfgang Klein den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 
für das Jahr 2018 vor und erläuterte diesen im Detail. 
Danach werden Erträge in Höhe von 54.039 € und Aufwendungen in Höhe von 45.614 € erwartet, 
sodass für 2018 das erwartete Ergebnis mit einem Plusbetrag von 8.425 € kalkuliert ist. 
 
Zudem wurde über die Festlegung der Brennholzpreise beraten. 
 
Bisher wurde kein Buchenbrennholz geschlagen. 
 
Beschluss: 
Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat den Forstwirtschaftsplan für das Jahr 
2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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TOP 4: Feststellung Jahresabschluss 2015 der Ortsgemeinde Scheid sowie Erteilung 

der Entlastung gemäß § 114 Gemeindeordnung 
Vorlage: FB1-1713/2017/12-072 

 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 114 GemO beschließt der Ortsgemeinderat über die Feststellung des 
Jahresabschlusses sowie über die Entlastungserteilung.  
 
Da sowohl der Ortsbürgermeister als auch der I. Beigeordnete Herr Hubert Spoden an der 
Beratung und Beschlussfassung nicht teilnehmen dürfen, übernimmt der II. Beigeordnete, Anton 
Leuther, den Vorsitz.  
 
In seiner Sitzung am 25.09.2017 hat der Rechnungsprüfungsausschuss die Jahresrechnung 2015 
geprüft und ist ausweislich des Prüfberichtes zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine 
Beanstandungen gibt.  
Da es keine Beanstandungen gab, hat der Ortsbürgermeister auf eine Stellungnahme zu diesem 
Prüfbericht verzichtet. 
 
Der Jahresabschluss 2015 sowie der Prüfbericht 2015 sind der Sitzungsvorlage als Anlage 
beigefügt. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat stellt den Jahresabschluss 2015 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs 
fest. 
 
Außerdem erteilt der Ortsgemeinderat dem Ortsbürgermeister und dem I.  Beigeordneten, sowie 
der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Obere Kyll sowie der I. Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Entlastung. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 

Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der 
Verwaltung liegen bei folgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 
 
Ortsbürgermeister Wilhelm Heinzius, Ratsmitglied Hubert Spoden 
 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre 
eigene Prüfung vornehmen sollten. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 5  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 2   
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TOP 5: Einvernehmen zu Bauanträgen/ Bauvoranfragen gem. § 36 BauGB - Grundstück 

Gemarkung Scheid, Flur 3, Flurstück 25 
Vorlage: FB2-1460/2017/12-073 

 
Sachverhalt: 
Der Ortsgemeinderat nahm Kenntnis von der Bauvoranfrage zum Neubau einer Hofstelle mit 
Bergehalle einschl. Betriebsleiterwohnung, eines Mutterkuhstalles einschl. Nachzucht und der 
erforderlichen Mist- und Jauchelagerung auf dem Grundstück Gemarkung Scheid, Flur 3, Flurstück 
25. 
 
Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück liegt im Außenbereich der Ortsgemeinde Scheid. Die 
Zulässigkeit des Vorhabens beurteilt sich nach § 35 BauGB.  
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB liegen die Privilegierungstatbestände vor, wenn keine 
öffentlichen Belange dem Vorhaben entgegenstehen, die Erschließung gesichert ist und das 
Vorhaben einem landwirtschaftlichen Betrieb dient.  
 
Gemäß Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sind die Voraussetzungen der 
Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 201 BauGB gegeben. Das Vorhaben wird 
von der Landwirtschaftskammer unterstützt. Auch die Untere Wasserbehörde und Untere 
Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel und die Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
haben positive Stellungnahmen zu der Bauvoranfrage abgegeben. 
 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat nahm Kenntnis von der Bauvoranfrage zum Neubau einer Hofstelle auf dem 
Grundstück Gemarkung Scheid, Flur 3, Flurstück 25. 
Gemäß § 36 BauGB erteilt der Ortsgemeinderat sein Einvernehmen zur obigen Bauvoranfrage. 
Der Rat empfiehlt jedoch in der Bauvoranfrage eine Auflage aufzunehmen, dass mit dem 
Wohngebäude erst nach Errichtung der landwirtschaftlichen Anlagen begonnen werden darf. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 

Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der 
Verwaltung liegen bei folgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 
 

RM Hubert Spoden. RM Frank Spoden 
 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre 
eigene Prüfung vornehmen sollten. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 5  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 2   
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TOP 6: Antrag auf Änderung der Hinweisbeschilderung für die Siedlungshöfe 

Vorlage: FB2-1466/2017/12-074 
 
Sachverhalt: 
Der Vorsitzende informierte den Ortsgemeinderat ausführlich über den Antrag der Familie  Renn 
vom 18.08.2017.  
Die Familie Renn beantragt, die Straßennamensschilder Aussiedlerhöfe zu ändern in Tannenhof, 
Birkenhof und Schwalbenhof. 
 
Beschluss: 
Nach eingehender Beratung beschließt der Ortsgemeinderat nach Absprache gegebenenfalls, die 
Hinweisschilder zu den Aussiedlerhöfen Renn, Portz und Manderfeld zu ändern. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
 
 
 
TOP 7: Neufassung der Verträge zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von 

Gemeindestraßen, - wegen und -plätzen 
Vorlage: FB4-0190/2017/12-067 

 
Sachverhalt: 
Die in 2008 geschlossenen Verträge zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von 
Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen 
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung mit den Ortsgemeinden sollen an das neue 
Vertragsmuster des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz angepasst werden.  
 
Das bezieht sich auf die bestehende Regelung zu § 4 Abs. 5 des Vertrages zur Kostenbeteiligung 
der VG-Werke an der Straßenwiederherstellung bei Gemeinschaftsmaßnahmen bei 
Gemeindestraßen mit den Verbandsgemeindewerken. Nach der neuen Regelung in der 
Mustersatzung wird die Kostenbeteiligung nunmehr pauschal geleistet pro lfdm und Breite des 
Leitungsgrabens in Anlehnung an die Regelung mit dem Landesbetrieb Mobilität für die 
klassifizierten Straßenbaulastträger. 
 
In § 16 des Vertrages wird eine neue Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden für den 
Straßenentwässerungsanteil von Gemeindestraßen für die Erneuerung oder Sanierung der 
Kanalisation eingefügt, die bislang nur für die Erstherstellung geregelt war. Diese Regelung dient 
dem Ausgleich von Finanzierungslücken der Ortsgemeinden bei den Kostenanteilen an der 
Straßenentwässerung, an dem der Anteil an der Kanalisation mit in den Ausbaubeiträgen für 
Verkehrsanlagen oder bei Förderungen an Straßenbaumaßnahmen hinsichtlich des 
Gemeindeanteils mitberücksichtigt werden kann. Diese von den Ortsgemeinden gezahlten 
Kostenanteile fließen als Ertragszuschüsse, die jährlich über die Kostenrechnung der laufenden 
Unterhaltskosten der Straßenoberflächenentwässerung abgerechnet werden, kostenmindernd ein. 
Der Beitragssatz wurde entsprechend dem Vertragsmuster getrennt ermittelt für die Erneuerung in 
offener Bauweise in Höhe von 9,68 € pro m² entwässerter Verkehrsfläche, bei grabenloser 
Kanalsanierung in Höhe von 6,98 € pro m² entwässerter Verkehrsfläche. 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt die Neufassung des Vertrages mit den Verbandsgemeindewerken 
Obere Kyll zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -
plätzen in der der Fassung des vorliegenden geänderten Entwurfs. 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
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TOP 8: Erlass einer neuen Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen 

Vorlage: FB2-1237/2016/12-058 
 
Sachverhalt: 
Die bisherige Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen wurde am 28.05.1965 erlassen. 
Diese Satzung entspricht in vielen Teilen nicht mehr der heutigen Rechtslage. Der vorliegende 
Entwurf einer neuen Satzung stellt ab auf die Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz (Stand 06/2010) und berücksichtigt insbesondere die aktuelle Rechtsprechung der 
Gerichte, u.a. hinsichtlich der Durchsetzung von Ordnungswidrigkeiten.  
 
 
Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat beschließt nach sehr eingehender Beratung die Satzung über die Reinigung 
öffentlicher Straßen der Ortsgemeinde Scheid in der Fassung des vorliegenden Entwurfs. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 7  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 0   
 
 
 
TOP 9: Anfragen, Wünsche 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
 
 
 

Für die Richtigkeit: Datum: 09.11.2017 

 
 
   

(Vorsitzender)  (Protokollführer) 

 



Wirtschaftsplan  2018 2018 Betriebssicht
Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017 Ausdruck vom:  21.09.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forstamt Hiebsatz pro Jahr 944 fm

Betrieb Holzboden (HoBo) 132,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 7,1 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.
* Kennzahlen €/fm sind immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

Menge Ertrag Aufwand Ergebnis
fm € € € €/fm* €/ha €/fm* €/ha €/fm* €/ha €/fm* €/ha €/fm* €/ha

Holz
Produktion 877 30.694 -30.694 -38 -232 -41 -240 -26 -149 -18 -97 -29 -146 
Verkauf 804 49.539 49.539 62 374 65 387 67 389 62 340 68 343
Ergebnis Holz 49.539 30.694 18.845 23 142 25 147 41 240 44 242 39 197
Jahreseinschlag/ ha 6,6 6,2 6,2 4,3 5,0

822 826 574 664
Sonstiger Forstbetrieb 804 133 785 133 765 133 723 133 668 133

Sachgüter
Waldbegründung 480 -480 -1 -4 -1 -4 -0 -2 -1 -4 
Waldpflege
Waldschutz gegen Wild 750 -750 -1 -6 -1 -6 -0 -2 
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge 600 -600 -1 -5 -1 -5 
Naturschutz und Landschaftspflege 400 -400 -0 -3 -1 -3 
Erholung und Walderleben
Umweltbildung
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)
Wegeunterhalt 500 -500 -1 -4 -1 -4 -0 -0 
Leistungen für Dritte
Fördermittel (Forstbetrieb)
Übriges 2.650 -2.650 -3 -20 -4 -22 -1 -7 -0 -1 -1 -4 
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb 5.380 -5.380 -7 -41 -7 -42 -1 -7 -1 -4 -2 -10 

Ergebnis Forstbetrieb variabel 49.539 36.074 13.465 17 102 18 104 40 233 44 239 37 187

Beträge der Kommune
Beträge der Kommune 4.500 9.540 -5.040 -6 -38 -8 -47 -6 -36 -9 -51 -8 -42 
Abschreibungen
Ergebnis Beträge der Kommune 4.500 9.540 -5.040 -6 -38  -8 -47 -6 -36 -9 -51 -8 -42 

Betriebsergebnis nach LWaldG 54.039 45.614 8.425 10 64 10 57 34 197 34 188 29 145

Finanzmittel (nachrichtlich) Einnahmen Ausgaben Ergebnis
€ € € €/fm* €/ha €/fm* €/ha €/fm* €/ha €/fm* €/ha €/fm* €/ha

Investitionen
Waldkalkung
Neu- und Ausbau von Wegen
Sonstige Investitionen

Ergebnis Investitionen
Bestandesveränderungen Rohholz Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag) Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Planung  2018 Kennzahlen Vorjahre
Kennzahlen 2017 Plan 2016 Ist 2015 Ist 2014 Ist

2014 Ist
Kennzahlen Vorjahre

  16  Gerolstein

Kennzahlen
Planung  2018

2015 Ist2017 Plan 2016 Ist

  125  GDE Scheid
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Wirtschaftsplan  2018 2018 Betriebssicht (absolut)
Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017 Ausdruck vom:  21.09.2017

Forsteinrichtungsdaten (Stichtag: 01.10.2009, aktualisiert: 01.10.2009)

Forstamt Hiebsatz pro Jahr 944 fm

Betrieb Holzboden (HoBo) 132,5 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo 7,1 fm / ha

Zeitreihe mit Mwst.

Menge Ertrag Aufwand Ergebnis 2017 Plan 2016 Ist 2015 Ist 2014 Ist
fm € € € € € € €

Holz
Produktion 877 30.694 -30.694 -31.800 -19.756 -12.916 -19.341 
Verkauf 804 49.539 49.539 51.264 51.495 45.009 45.442
Ergebnis Holz 49.539 30.694 18.845 19.464 31.739 32.093 26.101

Sonstiger Forstbetrieb
Sachgüter
Waldbegründung 480 -480 -480 -331 -540 
Waldpflege
Waldschutz gegen Wild 750 -750 -800 -233 
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge 600 -600 -600 
Naturschutz und Landschaftspflege 400 -400 -400 
Erholung und Walderleben
Umweltbildung
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)
Wegeunterhalt 500 -500 -500 -54 
Leistungen für Dritte
Fördermittel (Forstbetrieb)
Übriges 2.650 -2.650 -2.850 -882 -90 -532 
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb 5.380 -5.380 -5.630 -882 -475 -1.305 

Ergebnis Forstbetrieb variabel 49.539 36.074 13.465 13.834 30.858 31.618 24.796

Beträge der Kommune
Beträge der Kommune 4.500 9.540 -5.040 -6.230 -4.733 -6.709 -5.574 
Abschreibungen
Ergebnis Beträge der Kommune 4.500 9.540 -5.040 -6.230  -4.733 -6.709 -5.574 

Betriebsergebnis nach LWaldG 54.039 45.614 8.425 7.604 26.124 24.909 19.222

Finanzmittel (nachrichtlich) Einnahmen Ausgaben Ergebnis 2017 Plan 2016 Ist 2015 Ist 2014 Ist
€ € € € € € €

Investitionen
Waldkalkung
Neu- und Ausbau von Wegen
Sonstige Investitionen

Ergebnis Investitionen
Bestandesveränderungen Rohholz Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:

Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag) Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen) produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Kennzahlen Vorjahre

  16  Gerolstein

Planung  2018

Planung  2018 Kennzahlen Vorjahre

  125  GDE Scheid



Wirtschaftsplan  2018 Kontenübersicht 
Stand der Datenbankabfrage: 08.09.2017 Ausdruck vom:  21.09.2017

Forstamt
Betrieb

Beträge mit Mwst.

Produkt / Leistung

Nr. Bezeichnung
Ertrag / 
Aufwand Nr. Bezeichnung Plan-Ertrag  € Plan-Aufwand  €

55511 Rohholz Ertrag 441150 Erträge aus Holzverkäufen 49.539 0
Aufwand 502210 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer 0 8.840

524700 Sonstige Verbrauchsmittel 0 655
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0 21.199

55511 Ergebnis 49.539 30.694
(Leer) (Leer) Ertrag (Leer) Beträge der Kommune (diverse Unterkonten) 4.500 0

Aufwand 502210 Dienstbezüge und dergl. - Arbeitnehmer 0 4.980
524700 Sonstige Verbrauchsmittel 0 200
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0 200
(Leer) Beträge der Kommune (diverse Unterkonten) 0 9.540

(Leer) Ergebnis 4.500 14.920
Gesamtergebnis 54.039 45.614

Finanzmittel ohne Kontenzuordnung können dem unteren Te il der Betriebssicht entnommen werden. 

Konto Beträge

  16  Gerolstein
  125  GDE Scheid
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Planungshilfe PPH 2018_leer Planungshilfe Ausdruck vom 21.09.2017 08:39

Planungshilfe zur Unterstützung einer waldortsweise n Holzernteplanung 
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2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-001 b Dou Dou 2,9 Dim 36 mi 140 406 2,9 123 109 162 1 162 70 60 130 20 20 12 Harv. 1.Halbjahr

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-001 b Fi Fi 4,2 Rei 81 mi 100 420 111 100 53 53 45 5 50 0 3 SH i.g.R. WW, Käfer

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-002 a Bu Bu 2,7 Dim 73 mi X 80 216 2,7 111 101 57 1 57 0 0 50 7 BH Ortsbedarf

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-002 b Dou Dou 4,4 Dim 38 mi 140 616 4,4 123 109 216 1 216 80 80 160 40 40 16 Harv. 1.Halbjahr

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-003 b Fi Fi 5,5 Rei 63 mi X 100 550 2,0 111 105 107 3 107 80 20 100 0 7 Dfstg. und Nachlichtung über NV

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-003 b Fi Fi 1,7 Dim 45 mi X 100 170 2,0 123 109 107 1 107 60 60 20 20 40 7 Harv. 1.Halbjahr, Steilhang

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-005 a Bu Bu 2,2 Dim 63 mi X 80 176 2,2 111 101 68 1 68 0 0 60 8 BH Ortsbedarf

2018 125 GDE Scheid ( 3 )11 STADTKYLL00-005 a Fi Fi 9,6 Dim 56 mi X 100 960 2,0 111 105 107 3 107 90 10 100 0 7 Dfstg.
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 ' = ' Felder können ausgefüllt werden.

Bitte beachten, dass für die Staatswaldplanung hier  mit den Budgetbeträgen zu planen ist!

Summen 200 200 4.980 5.380
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Geschäftssegment Bereich

11 Scheid 300 26  03 01 02 Naturschutz 400 400 Freihalt. Bachtal v.Fi-NV
Naturschutz und 
Landschaftspflege

Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 300 28  03 05 18
Waldschutz, außer 
gegen Wild

2.000 2.000
zus. Aufwand HE, Einschn. 
Kronen, Vogelschutz

Übriger Forstbetrieb
Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 300 29  03 07 02
Verkehrssicherungs
maßnahmen

100 200 300 bei Bedarf
Verkehrssicherung und 
Umweltvorsorge

Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 300 30  03 08 01 Abfallbeseitigung 100 200 300 bei Bedarf
Verkehrssicherung und 
Umweltvorsorge

Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 911 1  09 11 01
Förderung der 
Etablierung

24 Klumpen 0,6 ha 15,00 20,00 480 480 360 1a 0,4ha, 6a 0,2ha Waldbegründung
Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 915 9  09 11 03 Flächenschutz 556 Zaunkontrolle 400 400 Gatterkontr. u. -reparatur Waldschutz gegen Wild
Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 915 17  09 15 01 Einzelschutz 598 Verbissschutz Leittrieb 20 Klumpen 0,5 ha 5,00 17,50 50 300 350 100 Verbisssch. 6a 0,5ha Waldschutz gegen Wild
Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 1040 70  10 04 07
Arbeitssicherheit, 
Arbeitsschutz

50 200 250 bewegl. WA-Schutzhütte Übrige Interne Leistungen
Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 1100 78  11 01 02
Grundstücksverwaltu
ng

100 300 400 Geräteschuppen Übrige Interne Leistungen
Sonstiger 
Forstbetrieb

11 Scheid 1120 80  11 02 02 Wegeunterhaltung 500 500 Wege
Sonstiger 
Forstbetrieb

Planung sonstige Produkte PSP 

 ' = ' weiße hellblaue Felder enthalten Formeln und dürfen nicht geändert werden



Ortsgemeinde Scheid 

 

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG 
 
Gremium: Rechnungsprüfungsausschuss Datum: 26.09.2017 

Behandlung: Entscheidung Aktenzeichen: 1/901-19-12 

Öffentlichkeitsstatus nicht öffentlich Vorlage Nr. FB1-1696/2017/12-069 

Sitzungsdatum: 25.09.2017 Niederschrift: 12/RPA/002 

 

Prüfung Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 der Ortsgemeinde Scheid 
gemäß §§ 112, 113 GemO -  Beratung und Beschlussfassung 
 

Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung hat den Jahresabschluss 2015  erstellt und im Entwurf an den 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung weiter geleitet.  
 
Gemäß den §§ 112 u. 113 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Rechnungsprüfungsausschuss 
die Aufgabe, den Jahresabschluss zu prüfen. 
Insbesondere ist der Jahresabschluss dahin gehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage de Ortsgemeinde 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Gemeinden vermittelt. Die 
Prüfung erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften sowie die sie ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. 
 
Nach § 113 Absatz 3 GemO hat der Rechnungsprüfungsausschuss über Art und Umfang sowie 
über das Ergebnis seiner Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen und das Ergebnis seiner 
Prüfung jeweils zum Ende seines Berichtes zusammenzufassen. 
Der Prüfungsbericht ist unter Angabe von Ort und Tag vom Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungsausschusses zu unterzeichnen, § 113 Abs. 5 GemO. 
 
Vor Abgabe des Prüfungsberichtes an den Ortsgemeinderat ist dem Ortsbürgermeister 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung zu geben, § 113 Abs. 4 GemO. 
 
Anschließend sind die Jahresabschlüsse zur Entscheidung über deren Feststellung sowie zur 
Entscheidung über die Entlastung des Ortsbürgermeisters, der Beigeordneten und der 
Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde dem Ortsgemeinderat vorzulegen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2015 nach §§ 112, 113 GemO 
geprüft.  
 
Ein entsprechender Prüfungsbericht wurde erstellt und ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Danach hat die Prüfung zu keinen Einwendungen geführt. 
 
 
Der Prüfungsbericht wird dem Ortsbürgermeister zur Stellungnahme zu dem Ergebnis der Prüfung 
durch die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses zugeleitet. 
 
Anschließend erfolgt die Vorlage an den Ortsgemeinderat zur Entscheidung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses 2015 sowie zur Entscheidung über die Entlastung des Ortsbürgermeister, 
des Beigeordneten sowie der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Ortsgemeinderat die Feststellung der geprüften 
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Ortsgemeinde Scheid 

Jahresrechnung 2015 vor.  
Ebenso schlägt der Rechnungsprüfungsausschuss dem Ortsgemeinderat die Entlastung des 
Ortsbürgermeisters, dem I. Beigeordneten und der Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde und 
den Beigeordneten vor.  
 
Sonderinteresse/Ruhen des Stimmrechts: 

Es wird auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung hingewiesen. Nach Erkenntnis der 
Verwaltung liegen bei folgenden Personen Ausschließungsgründe vor: 

RM Hubert Spoden 
 
Diese Aufzählung erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so dass alle Beteiligten ihre 
eigene Prüfung vornehmen sollten. 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen 
Ja: 5  Nein: 0  Enthaltung: 0  Sonderinteresse: 1   
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ENTWURF MIT ÄNDERUNGEN 

V E R T R A G  

Zwischen 

der Ortsgemeinde ______________________________ 

vertreten durch den Ortsbürgermeister __________________________ 

- im nachfolgenden Gemeinde genannt -, 

und 

den Verbandsgemeindewerken Obere Kyll, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath 

vertreten durch den Werkleiter Richard Ehlen 

- im nachfolgenden Werke genannt - 

wird zur Regelung der Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen  

- im nachfolgenden Straßen genannt - , 

durch Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im 

Sinne des § 45 LStrG  

- im nachfolgenden Anlagen genannt - 

folgendes vereinbart: 

Abschnitt I 

 Straßenbenutzung 

§ 1 
Geltungsbereich des Vertrages 

(1) Dieser Vertrag gilt für alle bereits bestehenden Anlagen der Wasserversorgung und Abwasser-

beseitigung, durch die die Werke Straßen auf Grund der Ihnen eingeräumten Rechte oder, soweit 

solche Rechte nicht feststellbar sind, bisher ohne Beanstandungen des Rechtsgrundes benutzen. 

Er tritt in Ausübung der Rechte und Pflichten nach § 12 Abs. 10 LStrG an die Stelle aller bisherigen 

vertraglichen Regelungen mit Ausnahme dinglicher Rechte. 

(2) Dieser Vertrag gilt ferner für alle künftigen Benutzungen, soweit sie den Regelungsgehalt dieses 

Vertrages betreffen. Er gilt insbesondere, wenn Benutzungen erst durch Baumaßnahmen der Was-

serversorgung und Abwasserbeseitigung oder durch Straßenbaumaßnahmen entstehen. 
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§ 2 
Einräumung des Straßenbenutzungsrechtes 

(1) Die Gemeinde gestattet den Werken, entsprechend § 45 Abs. 3 LStrG Leitungen und Anlagen 

der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung in die in ihrer Baulast stehenden öffentlichen 

Straßen, Wege und Plätze zu verlegen. 

(2) Die Gemeinde gestattet gleichzeitig nach § 45 Abs. 2 LStrG die Verlegung von Anlagen in den 

Ortsdurchfahrten der klassifizierten Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen). 

(3) Die Rechte nach Abs. 1 bestehen grundsätzlich auch für nicht öffentliche Straßen, Wege und 

Plätze, insbesondere Wirtschaftswege, soweit sie im Eigentum der Gemeinde stehen. 

(4) Die Werke und die Gemeinde werden sich über alle Planungen und Baumaßnahmen von ge-

genseitigem Interesse rechtzeitig informieren und hierüber abstimmen. Dies gilt insbesondere für 

den Neubau oder die baulichen Änderungen einer Straße oder von Anlagen. 

§ 3 
Arbeiten der Werke an den Anlagen 

(1) Ist für die Herstellung oder den Ausbau (Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung oder Umbau) 

der Anlagen eine behördliche Genehmigung, Erlaubnis oder ähnliches oder eine privatrechtliche 

Zustimmung erforderlich, so holen die Werke sie ein. 

(2) Vor Beginn der Bauarbeiten erkundigen sich die Werke, ob im Bereich der geplanten Anlage 

bereits sonstige Anlagen oder Leitungen verlegt sind. Den Beginn der Bauarbeiten zeigen die Werke 

der Stadt/Gemeinde rechtzeitig an. Dies gilt auch gegenüber anderen Unternehmen, soweit diese 

Leitungen oder sonstige Anlagen im Bereich der Baustelle liegen haben. 

(3) Die Bauarbeiten sind durch die Werke so durchzuführen, dass die Sicherheit des Verkehrs 

nicht und die Leichtigkeit des Verkehrs möglichst wenig beeinträchtigt werden. Baustellen sind ord-

nungsgemäß zu sichern und zu kennzeichnen. Durch die Bauarbeiten dürfen die Zugänge zu den 

angrenzenden Grundstücken sowie der Anliegerverkehr nicht mehr als unvermeidbar beschränkt 

werden. 

(4) Die Werke zeigen der Gemeinde die Beendigung der Arbeiten an der Straße oder abgeschlos-

sener Teile hiervon schriftlich an. Innerhalb angemessener Frist findet zum Zwecke der Abnahme 

eine gemeinsame Besichtigung statt. Über die Besichtigung wird eine Niederschrift gefertigt, in die 

festgestellte Mängel aufgenommen werden. Nach deren Beseitigung kann eine nochmalige Be-

sichtigung vorgenommen werden. 

(5) Die Werke verpflichten sich, für einen Zeitraum von fünf Jahren auftretende Mängel zu beseiti-

gen, wenn die Notwendigkeit der Mängelbeseitigung auf die Anlage oder Arbeiten hieran, zurück-

zuführen ist. Die Gemeinde verpflichtet sich, auftretende Mängel den Werken unverzüglich anzu-

zeigen. Die Frist von fünf Jahren beginnt mit der Abnahme der Arbeiten durch die Gemeinde. So-

weit auf eine BesichtigungAbnahme verzichtet wurde, beginnt die Frist mit dem Eingang einer 

schriftlichen Anzeige der Werke über die Beendigung der Arbeiten. 
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§ 4 
Kosten für die Herstellung und den Ausbau 

(1) Die Kosten für die Herstellung und den Ausbau (Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung oder 

Umbau) tragen die Werke, wenn Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in einer 

vorhandenen Straße hergestellt oder ausgebaut werden. 

Zu den von den Werken zu tragenden Kosten gehören insbesondere auch diejenigen 

1. für die Wiederherstellung des Ausbauzustandes der Straße vor Verlegung der Leitungen, 

2. für evtl. erforderliche Änderungen der Straße, sofern sie durch die Anlagen der Werke erforder-

lich werden, 

3. zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs während der Bauarbeiten, einschl. Verkehrssiche-

rung, 

4. zum Schutz der Straße und des Verkehrs, 

5. für die Sicherung oder Wiederherstellung von Grenzzeichen, 

6. für die Nachbesserungen gem. § 3 Abs. 5 dieses Vertrages, soweit sie durch die Herstellung 

oder den Ausbau der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen verursacht sind. 

(2) Die Kosten für die erste Herstellung und den Ausbau trägt die Gemeinde, wenn sie Straßen über 

vorhandenen Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen herstellt oder ausbaut. 

Zu den von der Gemeinde zu tragenden Kosten gehören insbesondere diejenigen 

1. für die Wiederherstellung des Bauzustandes der Wasser- und Abwasseranlagen vor Beginn der 

Straßenbauarbeiten, 

2. für evtl. erforderliche Änderungen der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, 

3. zur Aufrechterhaltung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung während der Bauarbei-

ten, 

4. zum Schutz der Anlagen, soweit sie durch die Herstellung oder den Ausbau der Straße verur-

sacht sind. 

(3) Wertverbesserungen (neu für alt) sind im Falle des Abs. 1 durch die Gemeinde in Form einer 

Gelderstattung auszugleichen, soweit diese sich auf die gesamte Straße oder abgeschlossen Teile 

hiervon erstrecken. Wertverbesserungen (neu für alt) sind im Falle des Abs. 2 durch die Werke in 

Form einer Gelderstattung auszugleichen, soweit diese sich auf die Anlage oder abgegrenzte Teile 

hiervon erstrecken. Wertverbesserungen bemessen sich dabei nach der jeweiligen durchschnittli-

chen Nutzungsdauer. Diese beträgt bei Anlagen 40 Jahre, bei Straßen 20 Jahre. 

(4) Ist weder eine Wasserversorgungs- und/oder Abwasserbeseitigungsanlage noch eine Straße 

vorhanden und werden beide in einem Zuge erstmals hergestellt, tragen die Werke die Kosten der 

erstmaligen Herstellung ihrer Anlage bis zur Herstellung der Untergrenze des UnterbausOberbaus 

(siehe Bilder 1-3 gem. RStO 12) der Straße (Rohplanum) sowie die Kosten für die höhenmäßigen 

Anpassungen ihrer Anlagen auf der Grundlage der den Werken vor Beginn der Baumaßnahme zur 

Verfügung gestellten Straßenplanung bzw. erklärten Straßenhöhen; die Gemeinde trägt die Kosten 

für die Herstellung der Straße einschließlich des Unterbaues. Soweit Baunebenkosten (z.B. Boden-

gutachten, SiGeKo, Beweissicherung) für Maßnahmen entstehen, die allen Beteiligten zu Gute kom-

men, werden die Kosten im Verhältnis der Auftragssummen der Maßnahmenträger aufgeteilt. 

(5) In den Fällen, in denen eine Wasserversorgungs- und/oder Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

eine Straße bereits vorhanden sind und beide in einem Zuge ausgebaut werden, beteiligen sich 

die Werke an den Kosten des Straßenausbaus in dem Umfang ersparter eigener Aufwendungen. 
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Einzelheiten der Berechnung sind vor Beginn der Maßnahme unter Berücksichtigung des Ausbau-

zustandes der Straße vor der Erneuerung zu vereinbaren. Die Berechnung erfolgt nach Maßgabe 

der dem Vertrag beigefügten Anlage; die vom Straßenzustand abhängige Kategorie ist vor Beginn 

der Erneuerungsmaßnahme zu vereinbaren. Soweit Kosten (z.B. Bodengutachten, SiGeKo, Be-

weissicherung) für Maßnahmen entstehen, die allen Beteiligten zu Gute kommen, werden die Kos-

ten im Verhältnis der Auftragssummen der Maßnahmenträger aufgeteilt. 

(6) Kostenerstattungsansprüche gegen Dritte bleiben unberührt. 

§ 5 
Kosten für die Unterhaltung 

(1) Jeder Vertragspartner unterhält seine Anlage in ordnungsgemäßem Zustand und trägt die Kosten 

der Unterhaltung auch insoweit, als sie durch das Vorhandensein der anderen Anlage verursacht 

werden. Dies gilt dann nicht, wenn die Unterhaltungsaufwendungen durch eine mangelhafte Aus-

führung der jeweils anderen Anlage entstanden sind. 

(2) Ergeben sich aus Unterhaltungsmaßnahmen Einwirkungen auf die Anlage des anderen Beteilig-

ten, so gelten die Bestimmungen des § 4 Abs. 1, 2 und 3 dieses Vertrages entsprechend. 

§ 6 
Duldungspflicht 

Die Werke dulden die Einwirkungen, die sich bei der Erfüllung der Aufgaben aus der Straßenbaulast, 

der Verkehrssicherung und aus dem Straßenverkehr ergeben und nehmen etwa hieraus entste-

hende Nachteile hin. Ansprüche der Werke gegen Dritte bleiben unberührt. 

§ 7 
Folgepflicht und Folgekosten 

(1) Die Werke führen Änderungen oder Sicherungen der Wasserversorgungs- und Abwasserbesei-

tigungsanlagen, die die Gemeinde wegen einer Verlegung, Verbreiterung oder sonstigen Änderung 

der Straße oder wegen einer Unterhaltungsmaßnahme nach pflichtgemäßem Ermessen für erfor-

derlich hält, unverzüglich durch, damit Straßenbau- und Unterhaltungsmaßnahmen nicht behindert 

werden (Folgepflicht). Dies gilt auch, wenn die Änderung oder Sicherung der Anlage ausschließlich 

durch die Herstellung, den Ausbau oder die Unterhaltung einer anderen Straße oder durch die Än-

derung oder Unterhaltung einer kreuzenden oder einmündenden Straße der Gemeinde veranlasst 

wird. 

(2) Die Kosten dieser Änderungen oder Sicherungen für Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen 

tragen die Gemeinde und die Werke je zur Hälfte. Soweit die Anlage von Baumaßnahmen außerhalb 

des bisherigen Straßenkörpers betroffen ist, trägt die Kosten die Gemeinde im Rahmen ihrer damit 

entstehenden Straßenbaulast. 

(3) Die Kosten der Änderungen oder Sicherungen für Wasserversorgungs- und/oder Abwasseran-

lagen, in vorhandenen Straßen, die durch den Neubau oder Ausbau der Straße eines anderen Stra-

ßenbaulastträgers veranlasst werden, trägt die Gemeinde. 

(4) Etwaige Wertverbesserungen sind nach § 4 Abs. 3 Satz 1 und 3 dieses Vertrages auszugleichen. 
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§ 8 
Freistellungspflicht der Werke 

Die Werke stellen die Gemeinde von allen begründeten Ansprüchen Dritter einschließlich etwaiger 

Prozessführungskosten, die infolge der Herstellung, des Bestehens, des Betriebes, der Unterhal-

tung, der Änderung oder der Beseitigung der Anlage gegen die Gemeinde oder gegen einen für 

diese tätigen Bediensteten geltend gemacht werden, frei, es sei denn, dass diesem Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

§ 9 
Information der Gemeinde bei Unterhaltungsmaßnahmen 

(1) Die Werke haben vor umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen an der Anlage die Gemeinde zu 

informieren, wenn die Unterhaltungsmaßnahmen sich auf die Straße oder den Gemeingebrauch 

auswirken können. 

(2) Bei Gefahr im Verzug bedarf es keiner vorherigen Information. 

§ 10 
Beseitigung stillgelegter Anlagen 

(1) Die Gemeinde wird die Beseitigung stillgelegter Wasserversorgungs- und Abwasserbeseiti-

gungsanlagen oder -anlageteile nicht verlangen, soweit keine technischen Bedenken bestehen und 

die Werke an Stelle der Beseitigung die erforderlichen Sicherungen unverzüglich durchführen. Die 

Pflichten der Werke nach § 3 dieses Vertrages bleiben bestehen. 

(2) Wird die Beseitigung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen später erfor-

derlich, so kann die Gemeinde von den Werken die Beseitigung verlangen oder sie selber durchfüh-

ren. 

(3) Verlangt die Gemeinde die Beseitigung der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsan-

lagen, ohne dass hierfür technische Erfordernisse bestehen oder zwingende planerische Gründe 

dies erfordern, trägt sie die Kosten der Beseitigung. Im Übrigen tragen die Kosten der Beseitigung 

die Werke. 

§ 11 
Benutzungsentgelt 

Die Benutzung der Straße durch Wasserversorgungs- oder Abwasserbeseitigungsanlagen ist un-

entgeltlich. 

§ 12 
Ersatzvornahme 

(1) Kommt ein Vertragspartner einer Verpflichtung, die sich aus diesem Vertrag für ihn ergibt, trotz 

vorheriger schriftlicher Aufforderung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist nicht nach, 

so ist der jeweils andere berechtigt, auf Kosten des säumigen Vertragspartners die Maßnahmen zu 

veranlassen, die er zur Sicherung der vertraglichen Pflichten nach pflichtgemäßem Ermessen für 

erforderlich hält. Die beabsichtigte Maßnahme ist anzukündigen. 
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(2) Bei Gefahr im Verzug können Aufforderung, Fristsetzung und Ankündigung unterbleiben; in die-

sen Fällen wird der säumige Vertragspartner unverzüglich von den Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. 

§ 13 
Fortdauer der Gestattung nach Einziehung der Straße 

(1) Soll eine Grundfläche ihrer Zweckbestimmung als öffentliche Straße entzogen und (oder) das 

Eigentum an Straßen übertragen werden, so hat die Gemeinde die Werke hierüber zu informieren. 

Auf Antrag der Werke hat die Gemeinde zu Gunsten der Werke eine beschränkte persönliche 

Dienstbarkeit eintragen zu lassen, bevor sie das Eigentum an dem für die Anlage in Anspruch ge-

nommenen Grundstück einem Dritten überträgt. Auf Antrag der Werke wird die Gemeinde eine Vor-

merkung im Grundbuch bewilligen. 

(2) Die Kosten für die Bestellung der Dienstbarkeit und ihrer Sicherung durch eine Vormerkung, 

ferner die Kosten einer etwaigen katastermäßigen Aussonderung der belasteten Teilflächen des 

Straßenbaugrundstücks und die Kosten der Löschung der Vormerkung nach Wegfall des Benut-

zungsrechts tragen die Werke. 

(3) Für die Wertminderung des Grundstücks leisten die Werke der Gemeinde eine dem Leitungs-

recht angemessene einmalige Entschädigung, die mit der Eintragung der Dienstbarkeit fällig wird. 

§ 14 
Übertragung der Rechte und Pflichten der Werke 

Die Werke können ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Dritten übertragen. Die 

Übertragung auf eine juristische Person des Privatrechts setzt die Zustimmung der Gemeinde vo-

raus. 

Abschnitt II  

Straßenoberflächenentwässerung 

§ 15 
Übertragung der Straßenoberflächenentwässerung 

(1) Die Gemeinde überträgt nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für die innerhalb der 

bebauten Ortslage liegenden Straßen die Durchführung der Herstellung, des Ausbaues, des Betrie-

bes und der Unterhaltung der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen den Werken. Für neu 

hinzu kommendehinzukommende Straßen und Straßen im Außenbereich gilt dies entsprechend, 

sobald die Gemeinde dies beantragt und die Werke dem zugestimmt haben. 

(2) Abs. 1 gilt auch für die in der Baulast der Gemeinde stehenden Teile der Bundes-, Landes- und 

Kreisstraßen, insbesondere die Gehwege. 

§ 16 
Art, Umfang und Kosten der Straßenoberflächenentwässerung 

System 1: Straßenentwässerung im Misch- oder Trennsystem 

(1) Die Gemeinde zahlt den Werken für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung der Anlage 

1. einen einmaligen Investitionskostenanteil je m² zu entwässernder Verkehrsfläche und 
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2. einen laufenden Kostenanteil je m² Verkehrsfläche und Jahr. 

(2) Der einmalige Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung wird einheitlich für das Ge-

biet der Verbandsgemeinde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Für Erwei-

terungen (Neubaugebiete) werden die einmaligen Investitionskostenanteile wie bei System 3 Abs. 

2 ermittelt. 

Der Investitionskostenanteil für die erstmalige Herstellung wird wie folgt ermittelt: 

1. Die Investitionsaufwendungen der erstmaligen Herstellung für die Abwasserbeseitigung der 

Werke werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auf die Kostenträger Schmutzwasser und 

Niederschlagswasser verteilt. 

2. Aus dem auf das Niederschlagswasser entfallenden Anteil der Investitionsaufwendungen wird 

der auf die Straßenoberflächen entfallende Teil nach der Anlage 1 der Entgeltsatzung Abwasserbe-

seitigung - Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen abgeleitet. 

(3(3) Der Investitionskostenanteil für die Erneuerung von Kanalanlagen wird einheitlich für das Ge-

biet der Verbandsgemeinde, auf den qm Fläche der Verkehrsanlage bezogen, durch Beschluss 

des Verbandsgemeinderates festgesetzt.  

1. Der Investitionskostenanteil für die Erneuerung wird aus den aktivierungsfähigen Aufwendun-

gen der offenen Bauweise und der grabenlosen Kanalsanierung in getrennten Berechnungs-

verfahren, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen auf die Kostenträger Schmutz- und Nie-

derschlagswasser verteilt.  

2. Aus dem auf das Niederschlagswasser entfallenden Anteil der Investitionsaufwendungen wird 

der auf die Straßenoberflächen entfallende Teil nach der Anlage 1 der Entgeltsatzung Abwas-

serbeseitigung ¬ Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen- in getrennten 

Berechnungsverfahren, abgeleitet. 

Die betroffene Straßenfläche der offenen Bauweise bzw. der grabenlosen Kanalsanierung wird ge-

trennt ermittelt und mit dem zuvor ermittelten Investitionskostenanteil pro m² multipliziert. Durch 

Addition wird der Investitionskostenanteil festgestellt, der zu entrichten ist.  

(4) Die laufenden Kostenanteile werden für die Gemeinden im Gebiet der Verbandsgemeinde ein-

heitlich als Vorausleistung im Sinne des § 18 dieses Vertrages durch Beschluss des Verbandsge-

meinderates festgesetzt. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit den Werten der Nachkalkulation 

nach Feststellung durch den Verbandsgemeinderat.  

Die Kostenanteile werden hierbei wie folgt ermittelt:; 

1. Die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sind nach Kostenarten in fixe und vari-

able Kostenbestandteile zu differenzieren und auf Kostenstellen zu verteilen. Des Weiteren 

sind die auf die Kostenstellen verteilten Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten den 

Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser zuzuordnen. 

Die Verteilung auf Kostenträger wird wie folgt vorgenommen: 

a) Fixe Kosten: 

Kosten für im Mischsystem betriebene Anlagen sind nach Anlage 1 der Entgeltsatzung Ab-

wasserbeseitigung - Funktionsbezogene Aufteilung von Kosten und Aufwendungen gemäß 

dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bei jeweils selbständigenselbstständigen Anla-

gen aufzuwenden wären. Kosten für im Trennsystem betriebene Anlagen sind den entspre-

chenden Kostenträger Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zuzuordnen. 
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b) Variable Kosten: 

Die variablen Kosten sind, soweit sie den Kostenträgern nicht direkt zuzuordnen sind, im 

Verhältnis der Niederschlagswassermenge zur Schmutzwassermenge (Jahresmengen) auf 

die Kostenträger zu verteilen. 

2. Die von der Gemeinde insgesamt an die Werke gezahlten Baukostenzuschüsse werden von 

diesen als beitragsähnliche Entgelte behandelt. Abschreibungs- und Zinsbelastungen in den 

laufenden Kostenanteilen für Straßenoberflächenentwässerung entfallen insoweit. Soweit 

Baukostenzuschüsse durch die Gemeinde nicht gezahlt wurden, sind die hieraus entstehen-

den jeweiligen tatsächlichen Folgekosten/Belastungen (Fremdkapitalzinsen, anteilige Ab-

schreibungen und Zinsausfälle) durch die Gemeinde zu tragen. 

System 2: Anschluss straßeneigener Entwässerungssysteme (Mulden, Rigolen und anderes) 

an die Misch- oder Trennkanalisation der Werke 

Die einmaligen Investitionskostenanteile für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung und die 

laufenden Kostenanteile werden nach Maßgabe des Systems 1 unter Berücksichtigung der redu-

zierten Abflussflächen ermittelt. 

System 3: Modifiziertes Niederschlagswassersystem der Werke bezogen auf ein einzelnes 

Neubaugebiet 

(1) Die Gemeinde zahlt den Werken für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung der Anlage 

1. einen Investitionskostenanteil je m² Verkehrsfläche und 

2. einen laufenden Kostenanteil je m² Verkehrsfläche und Jahr für die Straßenoberflächenentwäs-

serung. 

(2) Die einmaligen Investitionskostenanteile werden aus den tatsächlich entstehenden Kosten des 

jeweiligen Neubaugebietes ermittelt. Die Aufteilung der Aufwendungen erfolgt im Verhältnis Grund-

stücksflächen zu Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der jeweiligen Abflussbeiwerte. 

(3) Die laufenden Kostenanteile (Betrieb, Verwaltung und Unterhaltung) werden im Gebiet des Ein-

richtungsträgers für diese Systeme gesondert ermittelt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt im Verhält-

nis der Grundstücksflächen zu den Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der jeweiligen Abfluss-

beiwerte. 

§ 17 
StraßeneinläufeStraßenabläufe und Anschlussleitungen 

(1) Die Gemeinde übernimmt die Herstellung und, den Ausbau, die Werke übernehmen den Betrieb 

und die Unterhaltung für die StraßeneinläufeStraßenabläufe einschließlich Abdeckroste und Sink-

kästen sowie für die Anschlussleitungen von diesen bis zur Straßenleitung. 

(2) Die Kosten für die Übernahme nach Absatz 1 trägt die Gemeinde. Zu den von der Gemeinde zu 

tragenden Kosten gehören auch diejenigen für die Reinigung der Sinkkästen. Die Abrechnung der 

Kosten erfolgt je m² Verkehrsfläche und Jahr. 

(3) In den über die Entwässerung von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen getroffenen Vereinbarun-

gen hat die Verbandsgemeinde die Reinigung der Sinkkästen an diesen Straßen zugesagt. Dafür ist 

ihr das Recht eingeräumt worden, das Niederschlagswasser von den Gehwegen an diesen Straßen 

über die StraßeneinläufeStraßenabläufe und Anschlussleitungen des Bundes, Landes und Kreises 

in die Straßenleitung einzuleiten. Da dies der Gemeinde zugute kommt, übernimmt diese die Kosten 

für die Reinigung der Sinkkästen nebst Zuleitungen an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. 
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§ 18 
Fälligkeit von Kostenanteilen 

Die nach § 16 und § 17 Abs. 2 von der Gemeinde zu zahlenden Beträge sind wie folgt fällig: 

1. Der laufende Kostenanteil am 01.07. jeden Jahres als Vorausleistung; die endgültige Abrech-

nung erfolgt nach Vorliegen der Nachkalkulation. 

2. Der Investitionskostenanteil erstmalig mit der Inbetriebnahme der plangemäßen Entwässe-

rungseinrichtung (z.B. Straßenleitung, Mulde, Rigole), in die Niederschlagswasser eingeleitet 

werden kann. 

 

3. Ein Investitionskostenanteil ist erneut fällig bei Erneuerung der plangemäßen Entwässerungs-

einrichtung (z.B. Straßenleitung, Mulde, Rigole), in die Niederschlagswasser eingeleitet wird. 

Abschnitt III  

Allgemeines 

§ 19 
Dauer des Benutzungsrechts und Kündigung 

(1) Dieser Vertrag kann mit einer Frist von einem Jahr erstmals nach Ablauf von zwanzig Jahren 

und danach jeweils nach Ablauf von weiteren fünf Jahren zum Jahresende gekündigt werden. 

(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

(3) Beabsichtigen die Werke nach Beendigung des Vertrages die Straßen zum Betrieb der Anlagen 

weiter zu benutzen, so wird die Gemeinde den Werken rechtzeitig den Abschluss einer neuen Re-

gelung zu zumutbaren Bedingungen anbieten. 

§ 20 
Änderungen des Vertrages 

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

§ 21 
Salvatorische Klausel 

(1) Sollten sich Teile dieses Vertrages als ungültig erweisen, so wird die Gültigkeit der übrigen Ver-

tragsbestimmungen dadurch nicht berührt. 

(2) Die Vertragspartner werden sich bemühen, solche Bestimmungen durch demden Sinn des Ver-

trages entsprechende gültige zu ersetzen. 

§ 22 
In-Kraft-Treten 

Dieser Vertrag ist zweifach gefertigt und tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Gleichzeitig tritt der 

geschlossene Vertrag aus dem Jahre 2002 außer Kraft. Jede der Vertragsparteien erhält eine Aus-

fertigung dieses Vertrages. 
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Jünkerath,___________________, den ___________                           ________________,den 

_____________ 

 

 

Verbandsgemeindewerke              Ortsgemeinde: _____________________: 

Obere Kyll:               

 

 

_______________________ _________________________________ 
 Werkleiter Ortsbürgermeister 
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Anlage zu § 4 Absatz 5 dieses Vertrages 

Zwischen den Parteien dieses Vertrages besteht Einvernehmen, dass es aus wirtschaftli-

chen Gründen angezeigt ist, dass bei anstehenden Ausbaumaßnahmen betreffend der 

Gemeindestraßen ebenfalls anstehende Leitungsverlegungsmaßnahmen der Ver- und 

Entsorgungsträger im Rahmen einer gemeinschaftlichen Baumaßnahme durchgeführt 

werden. 

Hierdurch tritt eine Ersparnis insoweit ein, dass seitens des Straßenbaulastträgers auf die 

ansonsten erforderliche Wiederherstellung der Fahrbahn, Rinnen- und Bürgersteiganlage 

durch den Straßenbaulastträger verzichtet werden kann. 

Die dadurch ersparten Kosten erhält der Straßenbaulastträger als Kostenanteil des Ver- 

und Entsorgungsträgers für die Durchführung der Straßenbaumaßnahme. Durch diese 

Vorgehensweise tritt sowohl für den Straßenbaulastträger als auch für den Ver- und Ent-

sorgungsträger eine Kostenersparnis ein. 

Die Höhe der von den Ver- und Entsorgungsträgern zu entrichtende Pauschale wird in An-

lehnung an die bestehende Regelung mit den Straßenbaulastträgern der Landes- und 

Kreisstraßen festgelegt. 

 

Gemeinsamer Ausbau zwischen Straßenbaulastträger und Ver-/Entsorgungsträger  

innerhalb der Ortsdurchfahrt von  

klassifizierten Straßen in Rheinland-Pfalz 

 

Anlage zur Rahmenvereinbarung vom 28./30.07.2014 – Kostenpauschalen für die einge-

sparte Straßenwiederherstellung 2012 (sog. Bewertungsmatrix) 

 

 

Aufgrund der unterschiedlichen Bauklassen zwischen klassifizierten Straßen und Gemein-

destraßen wird der Wert den die Ver- und Entsorgungsträger zu leisten haben mit 85 v.H. 

der vorstehenden Kostenpauschale nach der vereinbarten Kategorie zugrunde gelegt. 

Damit ergeben sich folgende Werte: 

 

 
Grabenbreite nach DIN
 [m] 
  

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 

 
Zustand 5 (gemäß ZEB)
 [€] 
 

 47,60 49,40 51,20 53,00 54,80 56,60 58,40 60,20   62,00   64,00   66,00   68,00 

 
Zustand 4 (gemäß ZEB)
 [€] 
 

 71,00 75,00 79,00 83,00 87,00 91,00 95,00 99,00 103,00 106,50 110,00 113,50 

 
Grabenbreite nach DIN
 [m] 
  

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 

 
Zustand 5 (gemäß ZEB)
 [€] 
 

 40,46 41,99 43,52 45,05 46,58 48,11 49,64 51,17  52,70  54,40  56,10  57,80 

 
Zustand 4 (gemäß ZEB)
 [€] 
 

 60,35 63,75 67,15 70,55 73,95 77,35 80,75 84,15 87,55 90,52 93,50 96,47 
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Mit dieser pauschalen Kostenbeteiligung sind auch die Kosten für die im Bereich der 

Hausanschlüsse erforderlichen Straßenbauarbeiten des Straßenbaulastträgers abgegol-

ten.  

Soweit keine offene Erneuerung des Hauptkanales erfolgt, jedoch die Hausanschlüsse of-

fen saniert werden müssen, wird der Wiederherstellungsanteil für die Hausanschlüsse mit 

30 v.H. der Kostenpauschale angesetzt.  

Der Ver- und Entsorgungsträger beteiligt sich an den nachgewiesenen Kosten, die durch 

die Behandlung von kontaminiertem Straßenaufbruch entstehenden, im Verhältnis der fik-

tiven Grabenbreiten zur Gesamtfahrbahnbreite. 

Erläuterungen: 

Bei gemeinsamen Baumaßnahmen wird die gemeinsame Vergabe an den gesamtwirt-

schaftlichsten Anbieter angestrebt.  

Es besteht auch die Möglichkeit Ausgleichszahlungen der Beteiligten zu vereinbaren.  

Bei der Ermittlung der Kosten für die Wiederherstellung können auch andere Regelungen 

wie z.B. 

Abrechnung nach den Feststellungen des Straßenzustandes über Bohrkerne gewählt wer-

den.  

Die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zu der Frage der Wiederherstellungskosten 

ist hierbei zu beachten. 
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Anlage zu § 4 Absatz 4 dieses Vertrages 

(Quelle: RStO R 1 - Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen. Aus-

gabe 2012. FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Infra-

strukturmanagement) 

 

 



Berechnung Investitionskostenanteil Straßenentwässerung bei Erneuerung

oder Sanierung der Kanalisation

Erneuerung

Zur Erneuerung zählen alle Maßnahmen, die nicht zum Aufwand gehören, d.h. alles das was

bilanztechnisch aktiviert wird.

1. Kosten offene Bauweise

Hierfür wird ein getrennter Quadratmetersatz nach folgendem Schema ermittelt:

Trennung der Kosten bei Mischsystem: 181.910,76

40 % Schmutzwasser 72.764,30

60 % Niederschlagswasser 109.146,45

Trennsystem Anteil Niederschlagswasser 535.953,20

Insgesamt Kosten Niederschlagswasser 645.099,66

davon 35 % Verkehrsanlagen 225.784,88

Aufteilung auf Straßenflächen

./. klassifizierte Straßenflächen, Bund, Land, Kreis 11.411 -110.448,46

verbleibt Anteil Verkehrsflächen Ortsgemeinden 11.916 115.336,42

23.327

Beitragssatz = 115.336,42 € / 11.916 m² 9,68 €/m²

2. Kosten Inlinersanierung

Hierfür wird ein getrennter Quadratmetersatz nach folgendem Schema ermittelt:

Trennung der Kosten bei Mischsystem: 38.180,80

40 % Schmutzwasser 15.272,32

60 % Niederschlagswasser 22.908,48

davon 35 % Verkehrsanlagen 8.017,97

Aufteilung auf Straßenflächen

./. klassifizierte Straßenflächen, Bund, Land, Kreis 554 -3.869,30

verbleibt Anteil Verkehrsflächen Ortsgemeinden 594 4.148,67

1.148

Beitragssatz = 4.148,67 € / 594 m² 6,98 €/m²

Jünkerath, im Januar 2017

Verbandsgemeindewerke Obere Kyll

TOP 7TOP 7
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Änderung bzw. Neufassung des Vertrages zur Regelung der 
Mitbenutzungsverhältnisse von Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen vom Juni 
2008  
      
 
 
Sehr geehrte Herren, 
 
der Musterentwurf des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz dieser Vereinbarung 
aus dem Jahre 2008 wurde inzwischen geändert. Diese Änderungen sollen entsprechend 
dem neuen Musterentwurf in die Verträge eingepflegt werden. Die Änderungen sind in dem 
beigefügten Entwurf gegenüber der vorhandenen Vereinbarung farblich in rot 
hervorgehoben. 
 
Die Änderungen beziehen sich vor allem auf zwei wesentliche Regelungen: 
 

1. § 4 Abs. 5 Kostenbeteiligung der VG-Werke an der Straßenwiederherstellung 
bei Gemeinschaftsmaßnahmen Straßenbau/Kanalerneuerung 

Während die vorhandene Regelung eine einzelne Vereinbarung vor Beginn der Maßnahme 
vorsah, sieht die neue Regelung im Vertrag eine Anlehnung an die Pauschalabgeltung von 
Kosten der Straßenwiederherstellung der VG-Werke von Gemeinschaftsmaßnahmen in 
klassifizierten Innerortsstraßen mit dem Landesbetrieb Mobilität vor, wie sie in der Anlage 
zu der Vereinbarung beschrieben ist. 
 
Hierzu wird die auszubauende Gemeindestraße vor dem Ausbau vom Zustand her erfasst 
und bewertet nach einem amtlichen Untersuchungsverfahren (ZEB), welches vom 
Landesbetrieb für die klassifizierten Straßen angewendet wird. Ist die Zustandskategorie 
für den vorhandenen Straßenzustand festgestellt, richtet sich die Höhe der 
Kostenpauschale gemäß der Tabelle 2 abhängig von der zugrunde gelegten Grabenbreite 
pro lfdm verlegter Hauptkanal bzw. Wasserversorgungsleitung; z.B. bei 1,10 m 
Grabenbreite ergibt sich eine Kostenbeteiligung der Werke an der 
Straßenwiederherstellung bei Zustand 5 gemäß ZEB (sehr schlechter Zustand) pro lfdm 
von 45,05 €. 
 
 

Verbandsgemeindewerke Obere Kyll  Rathausplatz 1  54584 Jünkerath 
 

             
An alle Ortsgemeindeverwaltungen 
 
im Verbandsgemeindebezirk 

Verbandsgemeindewerke 

Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Abwasserbeseitigung 

 

Richard Ehlen 

richard.ehlen@oberekyll.de 

 06597 16-158 

 

Zeichen:4/ 825-09 

 

12. Januar 2017 - 

- 

TOP 7TOP 7
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2. § 16 Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an den Kosten der Erneuerung 
bzw. Sanierung der Kanalisation 

 
Die vorhandene Vereinbarung sieht nur bei der erstmaligen Herstellung der Kanalisation 
seitens der Ortsgemeinde die Zahlung eines pauschalen Investitionskostenanteils an der 
Straßenoberflächenentwässerung an die VGWerke vor. Diese beträgt derzeit 7,50 €/m² 
entwässerter Straßenfläche und wurde seit Jahren nicht mehr angepasst, hat aber 
tatsächlich fast keine Bedeutung mehr; ist nur dort relevant, wo neue Verkehrsflächen an 
vorhandenen Kanalisationen angeschlossen werden, z. B. neue Gehwege an Gemeinde- 
oder klassifizierten Straßen.  
 
Neu ist im Entwurf ist, dass ein pauschaler Investitionskostenanteil nun auch bei der 
Erneuerung von Kanalisationsanlagen gezahlt werden soll. Bei der Erneuerung wird 
unterschieden zwischen der Erneuerung der Kanalisation in offener Bauweise oder durch 
grabenlose Sanierung (geschlossene Bauweise – Verlegung eines Inliners). 
 
Wie aus dem Auszug aus dem Kommunalbericht 2016 des Rechnungshofes Rheinland-
Pfalz hervorgeht, verzichten viele Kommunen auf Ausbaubeiträge für ihre 
Verkehrsanlagen, weil sie diese Kosten als Teil der Straßenoberflächenentwässerung nicht 
geltend machen. Auf diesen Zusammenhang macht auch die Kreisverwaltung Vulkaneifel 
– Kommunalaufsicht - in Ihrem Schreiben vom 13.10.2015, Az.: 1-11821, aufmerksam (vgl. 
Anlagen). 
 
Der vorliegende Entwurf der Vereinbarung trägt diesem Umstand Rechnung und liefert die 
Grundlage für die Entstehung dieser Kosten bei den Ortsgemeinden. Dieser 
Investitionsanteil wurde anhand der in den letzten Jahren durchgeführten 
Kanalbaumaßnahmen der VG-Werke kalkuliert und beträgt vorbehaltlich der noch 
durchzuführenden Beschlussfassung durch den Verbandsgemeinderat: 

a) bei Erneuerung in offener Bauweise 9,68 € pro m² entwässernder Verkehrsfläche, 
b) bei grabenloser Kanalsanierung 6,98 € pro m² entwässernder Verkehrsfläche. 

Diese Sätze beziehen sich auf das Preisniveau mit Basisjahr 2016 für den Bau von 
Ortskanälen und werden anhand folgender Kanalbau- und –sanierungsmaßnahmen 
fortgeschrieben. 

Die gezahlten Kostenanteile der Ortsgemeinden werden bei den VG-Werken als 
Ertragszuschüsse vereinnahmt und jährlich entsprechend mit dem %-Satz aufgelöst wie 
das abzuschreibende Anlagengut. Diese Ertragszuschüsse fließen dann mit dem jährlichen 
Auflösungsbetrag in der Kostenrechnung für die jährliche Abrechnung der laufenden Kosten 
der Straßenoberflächenentwässerung kostenmindernd ein.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Richard Ehlen  
Werkleiter 
 
Anlagen 
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ENTWURF 

 

Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen 

der Ortsgemeinde Scheid  

vom ___________ 

 

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 17 des 
Landesstraßengesetzes (LStrG) die folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht 
wird:  

INHALTSVERZEICHNIS  
§ 1 Reinigungspflichtige  ...................................................................................................................1 

§ 2 Gegenstand der Reinigungspflicht  .............................................................................................2 

§ 3 Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte  .............................................................................2 

§ 4 Sachlicher Umfang der Straßenreinigung  ..................................................................................3 

§ 5 Säubern der Straßen  ..................................................................................................................3 

§ 6 Schneeräumung  .........................................................................................................................3 

§ 7 Bestreuen der Straße  .................................................................................................................4 

§ 8 Konkurrenzen  .............................................................................................................................4 

§ 9 Geldbuße  ...................................................................................................................................4 

§ 10 In-Kraft-Treten  ..........................................................................................................................5 

 
§ 1 

Reinigungspflichtige 
 

 (1) Die Straßenreinigungspflicht, die gemäß § 17 Abs. 3 LStrG der Gemeinde obliegt, wird den 
Eigentümern und Besitzern derjenigen bebauten und unbebauten Grundstücke auferlegt, die durch 
eine öffentliche Straße erschlossen werden oder die an sie angrenzen

**

. Den Eigentümern werden 
gleichgestellt die zur Nutzung oder zum Gebrauch dinglich Berechtigten, denen nicht nur eine 
Grunddienstbarkeit oder eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zusteht, und die 
Wohnungsberechtigten (§ 1093 BGB). Die Reinigungspflicht der Gemeinde als 
Grundstückseigentümerin oder dinglich Berechtigte ergibt sich unmittelbar aus § 17 Abs. 3 LStrG.  

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung jeder 
zusammenhängende Grundbesitz anzusehen, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, 
insbesondere wenn ihm eine besondere Haus- oder Grundstücksnummer zugeteilt wird.  

(3) Als angrenzend im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt auch ein Grundstück, das durch einen Graben, 
eine Böschung, einen Grünstreifen, eine Mauer oder in ähnlicher Weise vom Gehweg oder von der 
Fahrbahn getrennt ist, unabhängig davon, ob es mit der Vorder-, Hinter- oder Seitenfront an einer 
Straße liegt; das gilt nicht, wenn ein Geländestreifen zwischen Straße und Grundstück weder dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Straße ist  

(4) Ein Grundstück im Sinne von Abs. 1 Satz 1 gilt insbesondere als erschlossen, wenn es zu einer 
Straße, ohne an diese zu grenzen, einen Zugang oder eine Zufahrt über ein oder mehrere 
Grundstücke hat.  

(5) Mehrere Reinigungspflichtige für dieselbe Straßenfläche sind gesamtschuldnerisch verantwortlich. 
Die Gemeindeverwaltung kann von jedem der Reinigungspflichtigen die Reinigung der von der 
Mehrheit der Reinigungspflichtigen zu reinigenden Straßenfläche verlangen.  

TOP 8TOP 8
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§ 2 
Gegenstand Reinigungspflicht auf Dritte 

 

(1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, 
Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, insbesondere der 
Fahrbahnen, Gehwege und des Straßenbegleitgrüns. Gehwege sind alle Straßenteile, deren 
Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist, unabhängig einer Befestigung oder 
Abgrenzung.  

(2) Bei angrenzenden Grundstücken (Anliegergrundstücken) umfasst die Reinigungspflicht den Teil 
der Straßenfläche, der zwischen der Mittellinie der Straße, der gemeinsamen Grenze von Grundstück 
und Straße und den Senkrechten, die von den äußeren Berührungspunkten von Grundstück und 
Straße auf der Straßenmittellinie errichtet werden, liegt. Verlaufen die Grundstücksseitengrenzen 
nicht senkrecht zur Straßenmittellinie oder ist die längste parallel zur Straßenmittellinie verlaufende 
Ausdehnung des Grundstücks länger als die gemeinsame Grenze, so umfasst die Reinigungspflicht 
die Fläche, die zwischen der Mittellinie der Straße, den Senkrechten, die von den äußeren Punkten 
derjenigen Grundstücksseite oder -seiten, die der zu reinigenden Straße zugekehrt sind, auf der 
Straßenmittellinie errichtet werden, und der zwischen den Senkrechten sich ergebenden 
Straßengrenze liegt. 

(3) Bei Grundstücken, die keine gemeinsame Grenze mit der zu reinigenden Straße haben 
(Hinterliegergrundstücke), wird die reinigungspflichtige Straßenfläche umschrieben wie in Absatz 2 
Satz 2. 

(4) Die Straßenmittellinie verläuft in der Mitte der dieser Satzung unterliegenden Straßen. Bei der 
Festlegung der Straßenmittellinie werden geringfügige Unregelmäßigkeiten im Straßenverlauf 
(Parkbuchten usw.) nicht berücksichtigt. Lässt sich eine Mittellinie der Straße nicht feststellen oder 
festlegen (z.B. bei kreisförmigen Plätzen), so tritt an die Stelle der Senkrechten auf der 
Straßenmittellinie in den Absätzen 2 und 3 die Verbindung der äußeren Berührungspunkte von 
Grundstück und Straße (Absatz 2 Satz 1) bzw. die Verbindung der äußeren Punkte der der Straße 
(dem Platz) zugekehrten Seite (n) (Absatz 2 Satz 2) mit dem Mittelpunkt der Straße (des Platzes). 

(5) Bei Grundstücken an einseitig bebaubaren Straßen erstreckt sich die Reinigungspflicht auch über 
die Straßenmittellinie hinaus über die ganze Straße. Nach den Absätzen 2 bis 4 nicht aufteilbare 
Flächen von Kreuzungen oder Einmündungen fallen anteilig in die Reinigungspflicht der 
angrenzenden Eckgrundstücke. Flächen, die außerhalb einer Parallelen zur Straßengrenze im 
Abstand von 10 m liegen, verbleiben in der Reinigungspflicht der Gemeinde.  

(6) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Gemeindegebiets, der in geschlossener oder offener 
Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung 
ungeeignetes und oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung unterbrechen den 
Zusammenhang nicht. Zur geschlossenen Ortslage gehört auch eine an der Bebauungsgrenze 
verlaufende, einseitig bebaute Straße, von der aus die Baugrundstücke erschlossen sind. 

 

§ 3 
Übertragung der Reinigungspflicht auf Dritte 

 
Auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung kann mit Zustimmung der Gemeinde-/Stadtverwaltung 
gegenüber der Gemeinde/Stadt die Reinigungspflicht auf einen Dritten übertragen werden. In dieser 
Vereinbarung kann auch ein zeitlicher Wechsel der Reinigungspflicht vereinbart werden. Die 
Zustimmung der Gemeinde ist widerruflich. Die Gemeinde kann den Reinigungspflichtigen 
Vorschläge für die eindeutige Festlegung der Reinigungspflicht machen.  
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§ 4 
Sachlicher Umfang der Straßenreinigung 

 

Die Reinigungspflicht umfasst insbesondere  

1. das Säubern der Straßen (§ 5)  

2. die Schneeräumung auf den Straßen (§ 6)  

3. das Bestreuen der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen 
Fahr-bahnstellen bei Glätte (§ 7)  

4. das Freihalten von oberirdischen Vorrichtungen auf der Straße, die der Entwässerung dienen,  
von Unrat, Eis, Schnee oder den Wasserabfluss störenden Gegen-ständen.  

 
§ 5 

Säubern der Straßen 
 

(1) Das Säubern der Straße umfasst insbesondere die Beseitigung von Kehricht, Schlamm, Gras, 
Laub, Unkraut und sonstigem Unrat jeder Art, die Entfernung von Gegenständen, die nicht zur Straße 
gehören, die Säuberung der Straßenrinnen, Gräben und der Durchlässe.   

(2) Kehricht, Schlamm, Gras, Laub, Unkraut und sonstiger Unrat sind unverzüglich nach Beendigung 
der Reinigung zu entfernen. Das Zukehren an das Nachbargrundstück oder das Kehren in Kanäle, 
Sinkkästen, Durchlässe und Rinnenläufe oder Gräben ist unzulässig.  

(3) Bei wassergebundenen Straßendecken (sandgeschlemmten Schotterdecken) und unbefestigten 
Randstreifen dürfen keine harten und stumpfen Besen benutzt werden.  

(4) Die Straßen sind grundsätzlich an den Tagen vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen oder 
kirchlichen Feiertag   

in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 20:00 Uhr,  

in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens 18:00 Uhr  

zu reinigen, soweit nicht in besonderen Fällen eine öftere Reinigung erforderlich ist. 
Außergewöhnliche Verschmutzungen sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Das ist insbesondere 
nach starken Regenfällen, Tauwetter und Stürmen der Fall.  

(5) Die Gemeindeverwaltung kann bei besonderen Anlässen, insbesondere bei Heimatfesten, 
besonderen Festakten, kirchlichen Festen, nach Karnevalsumzügen, eine Reinigung auf andere Tage 
anordnen. Das wird durch die Gemeindeverwaltung ortsüblich bekannt gegeben oder den 
Verpflichteten besonders mitgeteilt.  

 

§ 6 
Schneeräumung 

 
(1) Wird durch Schneefälle die Benutzung von Fahrbahnen und Gehwegen erschwert, so ist der 
Schnee unverzüglich wegzuräumen. Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch Loshacken zu 
beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, dass der Verkehr auf den Fahrbahnen und 
Gehwegen nicht eingeschränkt und der Abfluss von Oberflächenwasser nicht beeinträchtigt wird. Die 
Gehwege sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 1,5 m von Schnee frei zu 
halten. Der später Räumende muss sich an die schon bestehende Gehwegrichtung vor den 
Nachbargrundstücken bzw. Überwegrichtung von gegenüberliegenden Grundstück anpassen.  

(2) Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft 
werden.   

(3) In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind 
unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 
20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, Sonn- und 
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Feiertags bis 9.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. 

 

§ 7 
Bestreuen der Straße 

 

(1) Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerüberwege und die besonders gefährlichen 
Fahrbahnstellen bei Glätte. Soweit kein Gehweg vorhanden ist, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 
m Breite entlang der Grundstücksgrenze. Überwege sind als solche besonders gekennzeichnete 
Übergänge für den Fußgängerverkehr sowie die belebten und unerlässlichen Übergänge an 
Straßenkreuzungen und -einmündungen in Verlängerung der Gehwege. Ein Übergang für den 
Fußgängerverkehr ist auch auf Radwegen frei zu halten. An Haltestellen des öffentlichen 
Personennahverkehrs ist bei Glätte so zu streuen, dass ein möglichst gefahrloser Zu- und Abgang 
gewährleistet ist. Die für eine Glatteisbildung auf Grund der allgemeinen Erfahrung besonders 
gefährdeten Stellen werden in einer Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist, bezeichnet.  
 
(2) Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährlichen 
Fahr-bahnstellen ist durch Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Sägemehl, Granulat) 
herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. Salz oder sonstige auftauende Stoffe sind 
grundsätzlich verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt  

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von 
abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist,  

b) an besonders gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder 
-abgängen, starken Gefäll- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 
 
In diesen Fällen ist die Verwendung von Salz auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.   

Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien 
bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht 
gelagert werden.  

(3) Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in ihrer Längsrichtung und die Überwege 
so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehend benutzbare Gehfläche gewährleistet ist. Der 
später Streuende hat sich insoweit an die schon bestehende Gehwegrichtung vor den 
Nachbargrundstücken bzw. Überwegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück anzupassen.  

(4) Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tage so zu streuen, dass während der 
all-gemeinen Verkehrszeiten auf den Gehwegen, Fußgängerüberwegen und besonders gefährlichen 
Fahrbahnstellen keine Rutschgefahr besteht. § 6 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 

§ 8 
Konkurenzen 

 
Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche 
Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, bleibt unberührt. 

 
§ 9 

Geldbuße 
 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die §§ 4, 5, 6, 7 der Satzung oder einer auf Grund der 
Sat-zung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig im Sinne des 
§ 24 Abs. 5 Gemeindeordnung (GemO) und des § 53 Abs. 1 Nr. 2 Landesstraßengesetz. Eine 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 250,00 € geahndet werden. Für das Verfahren 
gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils gültigen 
Fassung.  
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§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen vom 28.05.1965 außer 
Kraft.  

 

Scheid, den _______________ 

Ortsgemeinde Scheid 

 

 

________________________________ 

Wilhelm Heinzius, Ortsbürgermeister 

 

 

 

Hinweis: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder  
  die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die  
  Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung oder der  
  Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, unter Bezeichnung  
  des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.    
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der  
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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